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KLOSTERGESCHICHTE, KLOSTER
RECHTE UND DIE WELFEN
Zu einer wenig bekannten Aufzeichnung aus 
der Frühzeit des Klosters Weingarten

Ein lateinischer Text aus der Frühzeit des Klosters Weingarten1 wurde bislang als 

»kurze Skizze der Klostergeschichte« oder als »Gründungsgeschichte Weingartens« de

klariert.2 Von historischer Seite ist er kaum beachtet worden3, vor allem wohl, da seine 

Entstehungszeit schwer zu bestimmen ist und da er zudem im Württembergischen Ur

kundenbuch erst spät und an versteckter Stelle ediert wurde.4 Er verdient aber schon al

lein deswegen besondere Aufmerksamkeit, da es sich um einen der ältesten Texte zur 

Geschichte der Welfen handelt.

Im vorliegenden Beitrag soll der Text durch Abdruck aus der ältesten Handschrift 

und durch Übersetzung zugänglicher gemacht werden. Dabei wird vor allem auch seine 

Intention untersucht: Handelt es sich tatsächlich um einen historischen oder nicht viel 

mehr um einen juristischen Text? Jedoch wird, in Anlehnung an W. Krallert, der Titel 

»Darstellung der älteren Klostergeschichte« beibehalten, um keine Verwirrung durch ei

nen neuen Titel zu stiften. Außerdem sind Fragen nach der Funktion des Textes für das 

damalige Kloster und nach seiner Relevanz für die Welfengeschichte zu beantworten.

Ü B E R L I E F E R U N G

Die »Darstellung der älteren Klostergeschichte« ist in zwei mittelalterlichen Hand

schriften überliefert:

-  Die Handschrift Aa 21 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Fulda5, ein 

Teil-Evangeliar, umfasst insgesamt 94 Pergamentblätter. Sie wurde um 1060 in Eng

land geschrieben und bald danach in Flandern durch Miniaturen ausgestattet, un

ter anderem mit dem Bild der Stifterin Judith von Flandern (fol. 2v).6 Diese heiratete 

um 1070 Herzog W elf IV. und vererbte die Handschrift dem welfischen Hauskloster 

St. Martin in Altdorf. Später wurden auf freie Seiten drei Texte aus der Frühzeit des
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Abb. 1 Handschrift Aa 21 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Fulda, fol. ir
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Klosters eingetragen: das Testament der Stifter W elf und Judith von 1094 (fol. 8 9 V  und 

9or, Anfang des 12. Jahrhunderts)7, das so genannte »Zensualrecht« (fol. 88r und 89^ 

Ende des 12 . Jahrhunderts)8 sowie -  ganz am Anfang der Handschrift (fol. ir  und iv) -  

die hier behandelte »Darstellung der älteren Klostergeschichte«9.

-  Der »Codex minor traditionum«, um 1275 im Kloster Weingarten geschrieben und 

heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrt (B 515, Hs. 3)10, enthält eine Zusam

menstellung urkundlicher Texte, darunter auch die »Darstellung der älteren Kloster

geschichte« (S. 4 -5 ) .11

Die Textfassungen beider Handschriften weisen nur wenige kleinere Varianten 

auf, vor allem bei der Schreibung der Namen. Von da her ist nicht zu entscheiden, ob 

die jüngere Fassung von der älteren abgeschrieben wurde oder ob beide au f einer älteren 

Fassung, dem anzunehmenden Original, basieren.

Der Text in der älteren Handschrift Fulda Aa 21 wurde bisher nur vom Weingarte- 

ner Kloster-Historiographen P. Gerhard Hess im Jahre 178 1 veröffentlicht.12 Der Text im 

jüngeren »Codex minor traditionum« wurde im Württembergischen Urkundenbuch pub

liziert: jedoch nicht im ersten Band (1849) -  wie bei den beiden anderen additiven Texten 

der Handschrift13 oder bei den so genannten (gefälschten) »Stifterbriefen«14 sondern 

erst in einem Anhang des vierten Bands (1883)15. Dabei wurden allerdings die Varianten 

der älteren Handschrift berücksichtigt.

TEXT UND Ü BER SET Z UNG

Hier wird der Text nach der Handschrift Fulda Aa 21 wiedergegeben. Der Zeilen

fall ist markiert.

Bekannt werde allen Christgläubigen, dass 
einer unserer Fürsten namens Heinrich, der 
Vater nämlich des heiligen Bischofs Kon
rad, mit seiner Gattin namens Beata und 
mit seinen Söhnen Eticho und Rudolf ein 
Nonnenkloster in Altdorf erbaute. Seine 
Nachkommen aber nahmen eine Änderung 
vor: Sie transferierten nämlich die Nonnen 
in ein Kloster namens Altomünster und 
transferierten die Mönche, die dort lebten, 
in den genannten Ort; dabei schrieben sie 
ihnen vor, dass sie dort ein Leben nach der 
[Mönchs-] Regel führen sollten. Das ist ge
schehen. So lange fürwahr weilen sie schon 
hier, dass drei Äbte hier nacheinander in der 
Reihenfolge zu ihrer Zeit gestorben sind. 
Auch Beata selbst wurde hier mit ihrem

/fol. Ir/ N otum  sit om nibus fid elibu s  
Christianis, quod quidam  ex / p rin c i-  
pibu s nostris H e in ricus nomine, p a 
ter scilicet sancti C h onradi / episcopi 
cum  uxore sua Beata nomine, et f i l i is  
suis Etichone et Rö/dolfo construxit 
abbatiam  in altorfensi u illa  cum  
sanctim onialibus. /5/ Posten vero sui 
m utaverunt hoc. Transtulerunt enim  
sanctim oniales / in cgnobium  quod  
uocatur altenmönster, et monachos 
qu i ib i conm o/rabantur deduxerunt 
in supradictum  locum, precipientes eis 
ut re/gularem  uitam ib i observarent. 
Q uod factum  est. Tam diu enim  / ib i 
conm orabantur quod tres abbates ib i 
unus post unum  in ordine 710/ ac tem-
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poresuo defunctisunt. Ipsa etiam beata 
c u m filio  suo / Rödolfo ib i sepulta, sed 
postea huc translata est. Postea uero  
ex / eorum  progenie quidam  princeps  
et d u x Welfo nom ine cum  uxore / sua 
Irm in d ru d e  quam duxerat de G liz- 
berch transtulerunt /  ipsam abbatiam  
huc super montem, ubi nunc consis- 
timus, et hunc /15/ locum  tarn ipse 
quam  posteri su ip red iis , m ancipiis, ac 
decim is / habundanter ditaverunt. In 
super omnes principes nostri et duces 
et ad/uocati locum  istum ita perfecta 
libertate p e r  se ipsos cum  apstolicis 
ac I  im peratoribus firm averu nt, quod  
n u lli h om inum  licet hanc infrin/gere  
libertatem. In  bissextili anno quando  
circuitus episcopalis eue/20/nit, nul- 
lum  ius episcopus hic et nec in in ferio ri 
ecclesia habet. Accessus / enim  eius in 
illo anno pertinet ad ecclesiam Berge. 
Ipsa uero ecclesia sicut / antiquitus  
est constructa a sancto Chönrado, sic 
usque hodie deci/m atione et om ni iure  
integra manet. D ecim atio vero, qug in 
ip/sius gcclesig circu itu  nobis persolvi- 
tur, neque ad ipsam pcclesiam neque 
ad /25/ episcopum pertinet. Principes  
enim  et duces et advocati nostri qu i ip 
sam de/cim ationem  antiquitus heredi- 
tario iure possederunt, pro  anim abus 
suis / sancto M a rtin o  perpetualiter ad 
annonam  fra tru m  tradiderunt. Si quis 
/ uerbo uel facto callide consilium  vel 
m aliuole dederit contra /fol. lv/ locum  
istum, uel male tractaverit, nullum  
consortium  neque / hic nec in fu tu ro  
cum  fid elib u s habebit. Si quis vero il- 
lum  /  amaverit, defenderit, fouet, am- 
pectitur, hic et in /  fu tu ro  cum  electis 
gaudebit.

Sohn Rudolf bestattet; sie war jedoch spä
ter hierher überführt worden. Später aber 
hat ein Fürst und Fierzog aus deren Nach
kommenschaft namens Welf zusammen mit 
seiner Gattin Irmintrud, die er von Glizberg 
geheiratet hatte, dieses Kloster auf den Berg 
übertragen, wo wir jetzt sind; und diesen 
Ort haben er selbst und seine Nachkom
men mit Gaben, Geschenken und Zehnten 
reichlich ausgestattet. Obendrein haben 
alle unsere Fürsten sowohl als Herzöge als 
auch als Vögte von sich aus diesen Ort mit 
vollständiger Freiheit aufgrund päpstlicher 
und kaiserlicher [Privilegien] so gestärkt, 
dass es niemandem erlaubt ist, diese Frei
heit zu brechen. Wenn im zwölften [zwei
mal sechsten] Jahr der bischöfliche Umgang 
stattfindet, so besitzt der Bischof weder 
hier noch in der unten gelegenen Kirche 
ein Recht. Sein Zugang in jenem Jahr führt 
[nur] zur Kirche in Berg. Jene Kirche selbst 
aber, wie sie in alter Zeit vom heiligen Bi
schof Konrad erbaut wurde, soll bis heute 
frei vom Zehnten und allem Recht bleiben. 
Der Zehnte aber, welcher beim Umgang um 
jene Kirche uns übergeben wird, soll weder 
an die Kirche selbst noch an den Bischof 
gelangen: Die Fürsten nämlich, sowohl als 
unsere Herzöge als auch als unsere Vögte, 
welche jenen Zehnten von alters her durch 
vererbtes Recht besessen haben, haben ihn 
für ihr Seelenheil dem heiligen Martin auf 
immer übergeben zum Unterhalt der Mön
che. Wer gegen diesen Ort in Wort oder 
Tat listigen oder boshaften Rat erteilt oder 
schlecht handelt, wird keine Gemeinschaft 
weder jetzt noch in Zukunft mit den Gläu
bigen haben. Wer ihn aber in der Tat liebt, 
verteidigt, begünstigt oder erhebt, wird sich 
jetzt und in Zukunft mit den Auserwählten 
freuen.
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BAU DES TEXTES

Der relativ kurze Text zählt knapp 300 Wörter. Er wurde in der Handschrift Fulda 

Aa 2 1 au f 28 Zeilen der ersten Seite (fol. ir) und au f 4 Zeilen der zweiten Seite (fol. iv) fort

laufend eingetragen.16 Das erste Wort NOTV[M] ist durch Majuskeln hervorgehoben. 

Der Text lässt sich offensichtlich in drei Abschnitte gliedern:

Im ersten Abschnitt (Z. 1-19 ) werden die Errichtung des Klosters in verschiedenen 

Etappen und dessen Ausstattung beschrieben:

-  die Errichtung eines Nonnenkonvents in Altdorf durch Heinrich, seine Gattin Beata 

und seine Söhne St. Konrad, Eticho und Rudolf;

-  der Austausch des Nonnen- mit dem Mönchskonvent von Altomünster durch un

genannte Nachkommen Heinrichs und die seitherige Konstanz in Altdorf über die 

Lebenszeit von drei Äbten;

-  die spätere Überführung und Bestattung Beatas in Altdorf, zusammen mit ihrem Sohn 

Rudolf;

-  die Verlegung des Klosters au f den Berg durch Herzog W elf und seine Gattin Irmin

trud;

-  die Ausstattung des Klosters mit fürstlichen Privilegien und mit vollständiger Freiheit, 

bestätigt von Päpsten und Kaisern.

Im zweiten Abschnitt (Z. 19 -27) werden die Rechte des Klosters und die der »unten 

gelegenen Kirche« gegenüber dem Bischof beschrieben, besonders die Übertragung des 

Zehnten durch die welfischen Gründer an das Kloster.

Der dritte Abschnitt (Z. 27-32) enthält eine Poenformel.

ENT S T E H U N G S Z E I T  DES WERKS

Die Entstehungszeit der »Darstellung der älteren Klostergeschichte« kann man 

durch textinterne Kriterien näher zu bestimmen versuchen.17 Sie muss um einiges vor 

der -  noch zu bestimmenden -  Zeit des Eintrags in die ältere der beiden Handschriften 

liegen. Eine Altersbestimmung erfolgte bislang nur im Württembergischen Urkunden

buch: »... wohl erst in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts abgefasst«. Auffallend sind zu

nächst die Angaben zu B ischof Konrad und zur Zahl der Äbte.

Vorausgesetzt wird die Heiligsprechung Konrads, eines Welfen, die am 28. März 

112 3  in Rom erfolgte; am 26. November wurden in Konstanz unter größten Feierlich

keiten »seine Gebeine erhoben«.18 In der »Darstellung« ist Konrad in beiden Erwähnun

gen mit dem Attribut »heilig« (sancti / sancto, Z. 2, 22) versehen. Kaum zu verbinden 

ist damit allerdings die Angabe, dass seit dem Klostertransfer (1056) drei Äbte bereits 

verstorben sind (»tres abbates ib i ... defuncti sunt«, Z. 9 f.); der Text muss also unter dem 

vierten Abt verfasst worden sein. Als solcher galt und gilt Walicho (1088-1108): »Quartus
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nomine Walicho«, heißt es im ältesten Abtskatalog vom Ende des 12 . Jahrhunderts19. 

Diese Angabe würde zu einer Frühdatierung der »Darstellung« führen, sogar in die zeit

liche Nähe zur Ausstellung des »Stifter-Testaments« (1094), als das junge Kloster durch 

W elf IV. und Judith von Flandern reich begabt wurde.20 Abt Walicho verstarb allerdings 

bereits fünfzehn Jahre vor der Heiligsprechung Bischof Konrads. In diesem Fall müsste 

man davon ausgehen, dass Konrad bereits vor dem offiziellen Akt an seinem Heimatort 

als Heiliger verehrt wurde.

Von den au f Walicho folgenden Äbten bietet sich am ehesten dessen Nachfolger, 

der fünfte Abt, an: Kuno von Waldburg (110 9 -1132 ), der einem Geschlecht welfischer Mi

nisterialen entstammte und fün f Jahre nach der Kanonisierung B ischof Konrads starb.21 

Er ist der erste Abt, von dem der älteste Abtskatalog Genaueres berichtet22. So wurde 

unter ihm 112 4  mit dem großartigen Neubau der Klosterkirche begonnen; für seine Zeit 

ist eine erste Blüte des Skriptoriums nachgewiesen; eigenhändig schrieb er den Augus- 

tinuskommentar zum Johannesevangelium ab.23 Seine Autorschaft ist im Übrigen sogar 

für die »Genealogia Welforum« (1125/1126) in Anspruch genommen worden.24 In diesem 

Fall müsste man jedoch einen der vorigen Äbte eliminieren, zum Beispiel den ersten, 

Heinrich (+ um 1170), der 1056 mit seinem Konvent von Altomünster nach Altdorf ge

kommen war.

Da diese Diskrepanz zwischen den Angaben zu Konrad und zu den Äbten nicht 

befriedigend zu erklären ist, müssen weitere Kriterien beachtet werden.

-  Eine wichtige Rolle in der »Darstellung der älteren Klostergeschichte« spielt die »li- 

bertas«, die dem Kloster von den Welfen gewährt und durch päpstliche wie kaiserliche 

Privilegien bestätigt wurde (Z. 17, 19). Das Kloster hatte die »Romfreiheit« (libertas 

Romana) durch eine päpstliche Bestätigung vom 30. April 1094 erhalten.25

-  Eine relativ frühe Datierung wird dadurch gestützt, dass der Klostername »Wein

garten« an Stelle von »St. Martin« (Z. 27) noch nicht verwendet wird: Dieser tauchte 

erstmalig in den 20er Jahren des 12 . Jahrhunderts au f und setzte sich in der Folgezeit 

durch.26

-  Weitere Kriterien werden durch die folgenden Analysen zu den (sonstigen) histori

schen Angaben und zur Inkorporation der Altdorfer Kirche zu gewinnen sein.

DIE A U F Z E I C H N U N G :  
DATI ERUNG UND H I S T O R I S C H E R  KONTEXT

Nach dem paläographischen Befund erfolgte die Aufzeichnung des Textes in den 

beiden Handschriften nicht zur Zeit seiner Entstehung, sondern deutlich später.

Der Eintrag in der älteren Handschrift, Fulda Aa 21, wurde von A. Chroust relativ 

unbestimmt »einer Hand des XII. Jahrhunderts« zugeschrieben.27 In den beiden neuen 

Handschriftenkatalogen wird er später angesetzt: »Ende 12. Jh. / Anfang 13 . Jh.«28 bezie
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hungsweise aus dem »frühen 13 . Jh.«29. B. Hausmann identifizierte sogar den Schreiber, 

und zwar mit demjenigen, der den -  für das Kloster außerordentlich wichtigen -  his

torischen »Bericht von den ersten Wundern des Heiligen Bluts« im Jahre 1200 verfasst 

hat.30 Das heißt, dass der Eintrag in der Handschrift Fulda Aa 21 um 1200 zu datieren ist, 

geschrieben von einem bewusst historisch arbeitenden Mönch.

Warum aber wurde der Text eine gewisse Zeitspanne nach seiner Entstehung in 

die Handschrift eingetragen? Am Ende des 12 . Jahrhunderts erreichte die Klosterhisto

riographie einen Höhepunkt. Zu nennen sind hier vor allem die Aufzeichnungen in den 

beiden Teilen der Handschrift Fulda D 1 1  aus dem letzten Viertel des 12 . Jahrhunderts, 

in der die für das Kloster wesentlichen Texte zusammengefasst wurden31: Nekrolog und 

Weifenstammbaum (Teil 1), Kaiserbild, »Historia Welforum«, »Annales Weingartenses 

Welfici«, Konradsvita, Papstkatalog, Kaisergeschichte, »Bericht von den ersten Wundern 

des Heiligen Bluts« (Teil 2). In diesem Interessen-Zusammenhang konnte auch ein offen

sichtlich bedeutsamer Text in der damals wohl ehrwürdigsten Handschrift des Klosters 

festgehalten werden, in einem Evangeliar mit dem Bild der Stifterin, das bereits die zwei 

ältesten und grundlegenden Rechtstexte des Klosters enthielt, von W elf IV. und Judith 

für das Kloster erlassen: ihr »Stiftertestament« und die Fixierung der Rechte der Klos

terleute. Das zeigt die Bedeutung, die der »Darstellung der älteren Klostergeschichte« 

beigemessen wurde.

Nichts spricht dagegen, dass die Vorlage -  in welcher Form auch immer sie exis

tiert haben mag -  damals getreulich kopiert wurde. So erfolgte keine Anpassung an das 

erweiterte historische Wissen, wie es ja in der erwähnten Abschrift der »Historia Welfo

rum« oder im Abtskatalog vom Ende des 12. Jahrhunderts vorlag. Einzig bei der Berufung 

au f die päpstlichen und kaiserlichen Privilegien (»cum apostolicis ac imperatoribus«) 

könnte man vermuten, dass der Kaiserbezug erst später hinzugefügt worden ist, da zwar 

bereits 1094 und 1105 zwei päpstliche32, aber erst 118 7  unter Friedrich I. eine kaiserliche 

Urkunde für das Kloster ausgestellt worden waren.33

Die Abschrift im »Codex minor traditionum« erfolgte noch einmal etwa 70 Jahre 

später, um 1275. Diese Textsammlung sollte, wie W. Krallert gezeigt hat34, die damals 

bedrohten Rechte des Klosters sichern. In den 70er Jahren des 13 . Jahrhunderts entstan

den ansonsten größere eigene Rechtstexte wie die Güterbeschreibung im »Codex maior 

traditionum«35 oder der »Stifterbrief«36.

DIE H I S T O R I S C H E N  ANGABEN

Die »Darstellung der älteren Klostergeschichte« enthält, vor allem im ersten Ab

schnitt, eine Reihe von Angaben zur Kloster- wie zur Welfengeschichte.37 Erwähnt wer

den die entscheidenden Etappen der Klosterentwicklung -  Gründung, Austausch des 

Konvents, Ortswechsel in Altdorf -  sowie die daran beteiligten Welfen. Es ist zu prü
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fen, welches historische Wissen die Angaben widerspiegeln und wie weit sie mit den 

sonstigen einschlägigen Quellen des 12 . Jahrhunderts übereinstimmen: vor allem mit 

der »Genealogia Welforum« (1125/26)38, der »Historia Welforum« (um 117 0 )39 und dem 

»Weifenstammbaum« (1185/119 1)40. Drei Ereignisse werden herausgestellt: die Kloster- 

gründung, der Ortswechsel in Altdorf und der Austausch der Konvente.

Klostergründung: Die Gründung des ersten Klosters in Altdorf, eines Nonnenkon

vents, wird Heinrich zugeschrieben, verheiratet mit Beata sowie Vater von St. Konrad, 

Eticho und Rudolf. Heinrich wird als »einer unserer Fürsten« (quidam ex principibus 

nostris, Z. if .)  bezeichnet. Der Geschlechtername »Altdorfer« oder »Welfen« wird im 

Text nicht verwendet: Von den »Welfen von Altdorf« ist erstmals 115 2  bei Otto von Frei

sing die Rede.41 Dieser Heinrich -  mit dem Beinamen »mit dem goldenen Pflug« (oder 

»goldenen Wagen«) -  galt und gilt allgemein als Gründer des Klosters in Altdorf, so auch 

im »Weifenstammbaum« oder im »Zensualrecht«42. Die Gründung dieses Klosters wird 

um 935 angesetzt.

Die »Genealogia Welforum« geht nicht auf diese Gründung ein, beschreibt die Fa

milienkonstellation aber in derselben Weise; Heinrichs Frau wird hier allerdings Atha 

genannt.43 Im »Codex maior traditionum« wird ihr Name mit Ata wiedergegeben44, in 

den übrigen Quellen (»Historia Welforum«, »Weifenstammbaum«) mit Beata45. Vom na- 

menkundlichen Befund her ist At(h)a die ursprüngliche Form: Es handelt sich um einen 

»Lallnamen«, bezogen au f den Namenstamm Adal- (germ. *a£ala-).46 Beata, der relativ 

jungen Heiligennamen-Schicht zugehörig, dürfte als fromme Umdeutung zu lateinisch 

beata ' glücklich, selig ' erfolgt sein. Die Darstellung der Gründung und auch die Namen 

im vorliegenden Text entsprechen genau der »Historia Welforum«: »Danach gründete er 

[= Heinrich] auch in dem Dorfe Altdorf eine Abtei für Klosterfrauen.«47

Die Bestattung At(h)as in Altdorf wird ansonsten nur noch in der »Vita altera« des 

heiligen Konrad erwähnt; dort wird ihr sogar die Gründung des Frauenkonvents zuge

schrieben.48 A uf dem Weifensarkophag in der neuzeitlichen Welfengruft ist ihr Name 

nicht genannt.49 Ihr Sohn Rudolf, zusammen mit ihr bestattet, wird als erster Welfe im 

ältesten Weingartener Nekrolog (um 1190) erwähnt.50

Ortswechsel in Altdorf und Austausch der Konuente: Die beiden zeitlich nah bei einander 

liegenden Ereignisse -  Verlegung des Klosters vom Scherzachtal au f den Martinsberg 

(1053) und Austausch des Nonnenkonvents von Altdorf mit dem Mönchskonvent von 

Altomünster (1056) -  sind im vorliegenden Text in der Abfolge vertauscht.

Für die Verlagerung des Klosters au f den Berg -  tatsächlich 1053 wohl aufgrund 

eines Brandes erfolgt51 -  ist nach dem vorliegenden Text ein »Fürst und Herzog namens 

Welf« (Z. 12) verantwortlich, »zusammen mit seiner Gattin Irmindrude, die er von Gliz- 

berg geheiratet hatte« (Z. 12  f.). Offensichtlich handelt sich um W elf II. Dieser war zwar 

bereits 1030 gestorben; doch seine Gattin Irmindrude/Irmintrud (Kurzform: Imiza) von 

Glizberg (Gleiberg) lebte zu dieser Zeit noch (+ nach 1057). Sie sollte in der Tat die Auf

nahme der Nonnen in die gräfliche Residenz veranlasst haben. Zu dieser Zeit lebte aller
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dings noch ihr Sohn W elf III., Herzog von Kärnten, der kurz darauf unverheiratet starb 

(+ 1055). Nach einer Nachricht in der Weltchronik Hermanns des Lahmen zum Jahr 1036

-  in der übrigens der Name Altdorf erstmalig genannt ist52 -  war diese Irmintrud bereits 

zuvor für die Einrichtung des Nonnenklosters verantwordich gewesen: »Nonnen wurden 

von Frau Irmingard [= Irmintrud], der Witwe G raf Welfs, in Altdorf statt der Weltgeist

lichen versammelt.«53 Nach übereinstimmendem Bericht der welfischen Quellen wurde 

sie später in Altomünster beigesetzt, bei den »versetzten« Nonnen also, und nicht -  wie 

ihr Gatte W e lf-  in der welfischen Grablege Altdorf.54 Zum Jahr 1053 meldet Hermann 

dann den Brand selbst (»Das Kloster Altdorf geht in Flammen auf.«), nicht allerdings die 

dadurch bewirkte Verlagerung.55 Die sonstigen Quellen schweigen zu diesem Ereignis.

Bei der Auswechselung der Konvente werden im vorliegenden Text die Namen der 

Verursacher ebenso wenig genannt (»seine [= Heinrichs] Nachkommen aber nahmen 

eine Veränderung vor«, Z. 5) wie die Gründe. In der »Genealogia Welforum« wird der 

Transfer dem Klostergründer Heinrich selbst zugeschrieben: »Heinrich versetzte die 

Mönche ... von da [=Altomünster] nach Weingarten und die Frauen, die hier waren, nach 

Altomünster.«56 In der »Historia Welforum« wie im »Weifenstammbaum« wird das Ge

schehen in gleicherw eise dargestellt, doch G ra f W elf II. (+ 1030) zugeschrieben.57 Her

mann der Lahme konnte von diesem Austausch nicht mehr berichten, da er bereits 1054 

verstarb.

Nach heutigen Erkenntnissen erfolgte der Transfer 105 658. Der kinderlose W elf III. 

hatte au f dem Totenbett seinen gesamten Besitz testamentarisch dem Altdorfer Non

nenkloster vermacht.59 Doch seine Mutter Irmintrud erkannte das Testament nicht an: 

Sie ließ ihren Enkel W elf (IV.), den Sohn ihrer Tochter Kuniza, aus Italien kommen und 

setzte ihn als Erben ein. Dieser »versetzte« dann den »übergangenen« Konvent, aus wel

chen Gründen auch immer, nach Altomünster. Welfwird aber in keiner der einschlägigen 

Quellen mit dem Transfer in Verbindung gebracht; und so ist auch hier in der »Ältesten 

Klostergeschichte« sein Name -  der des späteren Stifters von 1094 -  nicht genannt.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass hier die drei wichtigsten Etappen der 

Klosterentstehung erfasst sind. Zwei davon -  die Klostergründung und der Ortswechsel 

in Altdorf -  sind namentlich mit Welfen verbunden: fün f bzw. zwei Personen werden 

genannt. Nur die heikle, auch in den anderen Quellen verschwiegene Verbindung der 

Konventsumsetzung von 1056 bleibt anonym. Die »Darstellung der älteren Klosterge

schichte« stimmt in ihrer Darstellung überein mit den sonstigen welfischen Quellen des 

12. Jahrhunderts. Keine konkreten Angaben werden gemacht und keine Namen genannt 

bei der Erwähnung von Privilegien und Stiftungen. So wird auch die großzügige Stiftung 

Welfs IV. und seiner Frau Judith von 1094 nicht aufgefuhrt.
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V E R G L E I C H  MI T DER » GE NE A L OGI A  WE L F OR U M«

Als älteste Quelle zur Geschichte der Welfen gilt die »Genealogia Welforum« 

(1125/1126) -  etwa zur selben Zeit entstanden wie die »Darstellung der älteren Klos

tergeschichte« und auch nur durch eine Jahrzehnte jüngere Handschrift vom Ende des 

12 . Jahrhunderts bewahrt. Für die »Genealogia« ist sogar Entstehung in Weingarten an

genommen worden.60 Alles spricht jedoch dafür, dass sie am Hofe Herzog Heinrichs des 

Schwarzen entstand, der 1126  in Ravensburg verstarb und im Hauskloster St. Martin in 

Altdorf beerdigt wurde.61

Die historischen Aussagen der »Darstellung der älteren Klostergeschichte« sind 

bereits mit denen der »Genealogia Welforum« verglichen worden. Zu betonen sind die 

unterschiedlichen Perspektiven der beiden Schriften: Diese ist aus der Sicht des Klosters, 

jene aus der Sicht der Welfen geschrieben. In der »Genealogia Welforum« werden die 

welfischen Vorfahren dargestellt. So heißt es unter anderem: »Durch sie besitzen wir ...« 

(per eam habemus ...) oder »[er] zeugte mit ihr ... unseren Welf« (ex ea ... Gwelfonem 

nostrum genuit).62 In der »Darstellung der älteren Klostergeschichte« wird die Verbun

denheit mit den Welfen zwar betont: Sie werden »unsere Fürsten« (principes nostri, Z. 

16) und »sow ohl... unsere Herzöge ... als auch unsere Vögte« (et duces et aduocati nostri, 

Z. 1 6 f., 25) genannt. Die klösterliche Position des Verfassers aber ist eindeutig: »Die

ses Kloster ..., wo wir jetzt sind« (abbatiam ..., ubi nunc consistimus, Z. 14) und »Der 

Zehnte aber, welcher ... uns übergeben wird« (Decimatio uero, qu^ ... nobis persoluitur, 

Z. 23 f.).

DIE I N K O R P O R A T I O N  DER » UNTERE N K I R C H E «

Im zweiten Abschnitt der »Darstellung der älteren Klostergeschichte« nehmen die 

Besitzrechte und Privilegien des Klosters an der »unten gelegenen Kirche« (in inferiori 

ecclesia, Z. 20), der Altdorfer Pfarrkirche, die zentrale Funktion ein.

Außer der Martinskirche »auf dem Berg« (supra montem)63 hatte es in Altdorf 

schon früh eine weitere kirchliche Einrichtung gegeben: das von G raf Heinrich »mit dem 

goldenen Pflug« begründete Frauenkloster mit einer Marienkirche, an der Scherzach bei 

der alten Siedlung gelegen.64 Nach dem Brand von 1053 nahm Herzog W elf III. die Non

nen au f dem Martinsberg auf. Das -  wohl bald wiederhergestellte -  Gotteshaus diente 

fortan als Pfarrkirche für den Flecken. Erst 1788 wurde es abgerissen und in barockem 

Stil neu errichtet.

Im vorliegenden Text wird ausgesagt, dass die Welfen, die den Zehnten »von alters 

her durch vererbtes Recht« (antiquitus hereditario iure, Z. 26) besessen hatten, diesen 

dem Kloster zum Unterhalt der Mönche übergaben, nicht aber dem -  Konstanzer -  Bi

schof zukommen ließen. Zur Bekräftigung der Aussage wird der Konstanzer Bischof
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Konrad, der Sohn des Stifters, als Erbauer der Kirche herausgestellt. Abgewehrt werden 

sollte jeder Rechtsanspruch des Bischofs, so dass diesem nicht einmal der liturgische 

Umgang (»circuitus«) gestattet war.65

Im »Codex maior traditionum« dem großen klösterlichen Güterverzeichnis (um 

1275), ist At(h)a, die Gattin Heinrichs, als erste Wohltäterin des Klosters überhaupt ge

nannt: Sie soll dem Kloster, wohl zur Erstausstattung, die Kirche von Altdorf »mit allen 

zugehörigen Zehnten und dem Grundbesitz« (cum omnibus decimis ad eam pertinenti- 

bus insuper et terram salicam) übergeben haben.66

Die Wichtigkeit dieses Anspruchs au f die Pfarrkirche in Altdorf zeigt sich darin, 

dass er in den drei ältesten Papsturkunden des Klosters, ausgestellt zwischen 1094 und 

114 3 , ausdrücklich genannt ist:

-  In der -  nur in »gefälschter« Fassung aus der Zeit um 1270 erhaltenen -  Urkunde Papst 

Urbans II. von 1094 heißt es: »bestätigen wir ... das Vikariat in Altdorf mit dem Zehn

ten« (confirmamus ... vicariam in Altorf cum decima eius).67

-  Bestätigt wird das Recht in der Urkunde Papst Paschalis’ II. von 110 5 , der ältesten ori

ginal erhaltenen Urkunde des Klosters: »Wenn Ihr aber die Zehnten, welche den 

Kirchen gehören, ... erlangen könnt, so sollen diese ... für Euren eigenen Nutzen be

stimmt sein, und zwar ohne jedoch Einspruch der Bischöfe« (Si quas vero decimas 

pertinentes ecclesiis ... recuperare potueritis, vestris proprie usibus mancipandas ... 

absque omni episcoporum contradictione).68 Außerdem werden alle Stiftungen und 

Verfügungen des welfischen Gründers unter apostolischen Schutz gestellt.

-  Auch in der kopial erhaltenen Urkunde Papst Innozenz’ von 114 3  ist genannt: »die 

Kirche in Altdorf mit dem Zehnten« (Ecclesiam Altorfensem cum decimatione).69

Noch im lateinischen »Stifterbrief« (um 1275, gefälscht au f 1093) werden diese 

Rechte (»ecclesiam in Altdorff cum decimis et mancipiis«) bekräftigt.70

Die bischöfliche Bestätigung dieser Rechte an der Altdorfer Kirche St. Maria, bei 

der »das Kloster seinen Ursprung nahm« (monasterium primitus sue fundationis sump- 

sit), erhielt man 1279 durch Urkunden des Konstanzer Bischofs Rudolf.71

Es ist also festzuhalten, dass in den wichtigsten klösterlichen Rechtstexten, beson

ders in denen aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, Zuständigkeit und Einkünfte 

hinsichtlich der Pfarrkirche bekräftigt werden. In der »Darstellung der älteren Kloster

geschichte« wie im »Codex maior traditionum« werden sie au f das Stifterpaar Heinrich 

und Beata beziehungsweise au f Ata (Beata) zurückgeführt. Auffällig dabei ist, dass im 

vorliegenden Text die Altdorfer Kirche nicht mit ihrem Namen genannt ist, sondern 

dass nur von der »unten gelegenen Kirche« (in inferiori ecclesia, Z. 20) die Rede ist; 

allerdings gilt das Verschweigen des Patroziniums auch für die Kirche »auf dem Berg« 

(Z. 14).
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DIE » DARSTELLUNG DER ÄLTEREN KL OS T ER
G E S C H I C H T E «  ALS R E C HTS TEXT

Die Analysen haben ergeben, dass die Intention der »Darstellung« weder au f ei

ne Klostergeschichte noch au f eine Welfengeschichte ausgerichtet war. Ansonsten 

müsste man annehmen, dass nach diesen Ausführungen (Z. 1-19 ) ein zweiter, kaum 

kohärenter Text angehängt worden wäre. Im ersten Abschnitt geht es vielmehr darum, 

die enge Verbindung von Kloster und Welfen herauszustellen, indem aufgewiesen wird, 

wie das Kloster von den welfischen Vögten und Herzögen gegründet und ausgestattet 

wurde.

Diese Explikation bildet die Basis für das eigentliche Anliegen: den rechtlichen 

Status der Altdorfer Pfarrkirche nachzuweisen und zu sichern. Diese war im Übrigen 

Mittelpunkt einer Urpfarre und umfasste einen weiträumigen Pfarrsprengel, zu dem 

etwa auch Ravensburg gehörte. Die Ausführungen besagen, dass die Welfen, insbeson

dere der Konstanzer (!) B ischof Konrad, der die Kirche erbaute, diesen Rechtstatus ge

schaffen und so auch das Kloster als Adressaten des Kirchenzehnten bestimmt haben, so 

dass hier die Bischöfe von Konstanz keinerlei Rechtsanspruch geltend machen können.

Es besteht also kein Bruch zwischen dem ersten -  historisch darlegenden -  und 

dem zweiten -  juristisch explizierenden -  Teil der »Darlegungen«: Beide sind nicht anei

nandergereiht, sondern gehören zusammen, bilden eine argumentative Einheit. Insofern 

handelt es sich, insgesamt gesehen, um einen Rechtstext, der einen Rechtsanspruch des 

Klosters begründete und darlegte, und zwar mit historischer Herleitung unter Berufung 

au f die verantwortliche Instanz.

FAZIT

Ein zutreffender Titel für die vorliegende Schrift könnte lauten: »Die Verfügungen 

der Welfen über die Inkorporation der Altdorfer Pfarrkirche«. Sie ist nicht aus Interesse 

an Geschichtsschreibung verfasst worden, sondern zur Legitimierung der klösterlichen 

Rechtsposition: die Zuständigkeit für die Altdorfer Pfarrkirche, die bis 1053 -  bis zum 

Umzug au f den Martinsberg -  zugleich Klosterkirche gewesen war, vor allem auch die 

Zuständigkeit für den kirchlichen Zehnten.

Die Bewertung der vorliegenden Schrift hängt in hohem Maße ab von der Bestim

mung ihrer Entstehungszeit. Alles in allem dürften die Indizien dafür sprechen, sie in 

die erste Hälfte des 12 . Jahrhunderts zu setzen. Sie ist damit ein sehr wichtiges frühes 

Zeugnis für das klösterliche Wissen über die eigene Geschichte wie auch über diejeni

gen Teile der Welfengeschichte, die mit der Klostergeschichte verbunden waren, für die 

klösterliche Memoria. Sie bietet zwar keine Bereicherung unseres Welfen-Wissens, doch 

eine Bestätigung wichtiger Namen und Ereignisse der frühen Zeit.
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